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«Espresso»-Merkblatt 
 
 
Krankenkassen-Makler 
 
 
Die Unterschrift unter einen Versicherungsantrag ist immer bindend. Auch wenn der 
Versicherungsberater behauptet, es handle sich nur um eine unverbindliche Offerte. 
Die sechs wichtigsten Punkte für einen Vertragsabschluss: 

 
 

• Bedenkzeit: Oft sind Versicherungsberater schlecht ausgebildet. Die Angaben des 
Maklers deshalb kritisch hinterfragen und sich vor einem Kassenwechsel 
Bedenkzeit ausbedingen. 

 
• Bestätigung: Sich nicht auf mündliche Zusicherungen des Maklers einlassen, 

sondern immer eine schriftliche Bestätigung geben lassen. 
 
• Unterschrift: Sich vom Makler, der nach Hause kommt, primär nur beraten lassen. 

Den konkreten Vertrag erst nach einer Zweitberatung in der Krankenkassen-
Zweigstelle unterzeichnen. 

 
• Kopie: Der Makler soll vor dem Verlassen des Hauses eine Kopie des 

Versicherungsantrages abgeben. Diese Kopie kann auch selber angefertigt 
werden. So lassen sich nachträgliche Änderungen beweisen. 

 
• Splitting: Makler drängen oft auf den Abschluss einer Zusatzversicherung. Denke 

Sie daran, dass Sie Grund- und Zusatzversicherung bei verschiedenen 
Krankenkassen abschliessen können. Das heisst: Versicherte können problemlos 
nur die Grundversicherung wechseln und die Zusatzversicherung bei der alten 
Kasse lassen. 
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